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Urlaub5abkommen 

für die  gevierblichen Arbeitnehmer der Bekleidungsindustrie 
in Baden 

Zwischen dem 
/\,i\ ^'\{A {'^ 

Landesverband der Bekleidungsindustraev-íáSV. , ,TJ8for| i^i>^ 
(Schv/arzviald),  Marktstr.   lo ŕ -i'.-'i f :tJ     t-v.v.- 

Víjž:^ 

ÍC?:! 

und der 

-^A.-ísšui \' *'.U' 5«'/ r->:^t 

r/jfinei|^g^s   - 

Gevíerkschaft Textil-Bekleidung, Bezirk Baden-V/ürttemberg, 
Stuttgart Ij Kanzleistr. 2o 

andererseits - 

v/ird folgendes Urlaubsabkommen getroffen: 

Räumlich: 

Fachlich: 

Persönlich: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Für áen  Regierungsbezirk Südb 
. lu^ollťu^ o.Bucict&Z 

Pur alle Betriebe und Betriebsabteilungen, in 
denen Bekleidung industriell hergestellt v.'ird, 

Für Arbeitnehmer, die eine der Arbeiterrenten- 
versicherungspflicht unterliegende Tätigkeit 
ausüben, sov/ie Auszubildende, ausgenommen 
Heimarbeiter. 

I. URLAUBSANSPRUCH UND, - DAUER 

§ 2 

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Urlaubsjahr (Kalenderjahr) An- 
spruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 

§ 3 

1. Der volle Jahresurlaub beträgt für alle Arbeitnehmer, ein- . 
schließlich der Jugendlichen 

ab dem Urlaubs jähr 1979 = 28- Arbeitstage (5 Kalenderv/ochen 
und 3, Arbeitstag.e) 

ab dem Urlaubsjahr I98I = 29 Arbeitstage (5 Kalenderviochen 
und 'i Arbeitstage) 

ab dem Urlaubsjähr 1982 = 3o Arbeitstage (6 Kalenderwochen) 
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2. Die regelmäßige Arbeitsv/oche (Kalenderwoche) rechnet zu 
5 Urlaubstagen, unbeschadet der tatsächlichen Verteilung 
der Arbeitszeit. 

Ist die Arbeitszeit ständig oder v/echselnd auf 6 aufein- 
anderfolgende V/erktage verteilt, so sind so viele Samstage 
arbeitsfrei zu belassen, viie von .der, regelmäßigen Arbeits- 
zeit des Arbeitnehmers im Zeitraum von 5 Kalenderwochen 
erfaßt v/erden. i 

3. Feiertage im Sinne des.Gesetzes zur Regelung der Lohnzah- 
lung an Feiertagen vom 2. 8. 1951 rechnen nicht als Urlaubs- 
tage. 

^. Krankheitstage während des Urlaubs werden bei Nachv/eis durch 
ein ärztliches Arbeitsunfähigkeitszeugnis nicht als Urlaubs- 
tage angerechnet. 

Bei Krankheitszeiten von insgesamt mehr als ^ í4onaten im 
Urlaubsjähr verringert sich der Urlaubsanspruch für jeden 
weiteren angefangenen Monat um ein Zv/ölftel, doch darf hier- 
bei der gesetzliche Mindesturlaub von 18 V/erktagen nicht 
unterschritten werden. Krankheitszeit, die Folge eines Betriebs- 
unfalles ist, bleibt hierbei außer Ansatz. 

5« Schwerbehinderte im Sinne des Schvierbehinderten-Gesetses 
vom 3o.^.197^ erhalten gem; § 4^ Schwerbehinderten-Gesetz 
Zusatzurlaub   ). 

§ ^ 

1. Der volle Urlaubsanspruch v/ird erstmalig nach sechsmonatigem 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben (Wartezeit). 

2. Die Wartezeit ist viährend der Betriebszugehörigkeit nur ein- 
mal zu erfüllen.. Beschäftigungszeit, die der Arbeitnehmer 
als Jugendlicher im Betrieb verbracht hat, viird auf die War-^ 
tezeit angerechnet. Sie gilt auch als erfüllt, vienn ein un- 
unterbrochenes Arbeitsverhältnis in verschiedenen Betrieben 
des gleichen Unternehmens vorliegt. Bei Wiedereintritt in 
den Betrieb muß die Wartezeit erneut erfüllt vierden, wenn das 
Arbeitsve.rhältnis länger als 1 Jahr unterbrochen vfar. Ab- 
wesenheit durch berufliche Weiterbildung in Lehranstalten 
unterbricht die Betriebszugehörigkeit nicht, wenn der Arbeit- 
nehmer unmittelbar nach ihrem Abschluß in den Betrieb zurück- 
kehrt. 

Für jugendliche Arbeitnehmer gelten § 19 JArbSchG, im Anhang 
abgedruckt, und außerdem die Bestimm.ungen dieser ürlaubs- 
vereinbarung im § 4 Ziff. 2 Abs. 1, 2. Halbsatz und § 6. 

++ § i}4 Schwerbehinderten-Gesetz'vom 3o.^.l97^ ist im Anhang 
abgedruckt. 
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§ 5 

1. Im Laufe des Kalenderjahres eintretende oder ausscheiden- 
de Arbeitnehmer haben für jeden vollen Monat des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein Zv/ölftel des 
Jahresurlaubs. 

2. Bruchteile von Urlaubstagen, di'e mindestens einen halben 
Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. 

3. Hat der Arbeitnehmer bereits Urlaub über den ihm zustehen- 
den Umfang hinaus erhalten, so kann das aafür gezahlte 
Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert v;erden. 

§ 6 

1. Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeit- 
nehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem 
früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. 

2. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Ar- 
beitsverhältnisses dem. Arbeitnehmer eine Bescheinigung über 
den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen 
Urlaub auszuhändigen. 

§ 7 

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubs- 
zweck widersprechende Erv;erbstätigkeit leisten. 

II. URLAUBSENTGELT 

§ 8 

1. Das Urlaubsentgelt ist bei Antritt des Urlaubs im voraus 
zu bezählen. 

2. Das Urlaubsentgelt für jeden auf einen Arbeitstag fallen- 
den Urlaubstag sov/ie für jeden arbeitsfrei belassenen 
Samstag (§ 3 Ziff. 2 Absatz 2) ist in folgender V/eise zu 
errechnen: 

Bruttoverdienst der letzten vor Urlaubsantritt abgerech- 
neten 3 Kalendermonate, geteilt durch die Zahl der in die- 
sem Zeitraum fallenden, für den Arbeitnehmer festgelegtem 
Arbeitstage. 

Der so ermittelte Betrag ist mit der Zahl der in den Ur- 
laub fallenden Arbeitstage des Arbeitnehmers zu verviel- 
fältigen. 
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Gesetzliche V/ochenfeiertage. Tage bezahlter Arbeitsver- 
säumnis und Krankheitstage mit Lohnfortzahlung werden 
wie Arbeitstage mitgerechnet. 

Nicht mitgerechnet vierden Arbeitstage, ah denen der Ar- 
beitnehmer ohne Bezahlung beurlaubt war oder v/egen Krank- 
heit nicht gearbeitet hat, v/enn die Arbeitsunfähigkeit 
ärztlich bescheinigt ist und der Lohn für die versäumte 
Arbeitszeit nicht fortgezahlt v/urde. Besondere Zuv/endungen 
wie Gratifikationen, Pahrgeldet, u.ä.rechen nicht zum" 
Bruttoverdienst. 

In Betrieben mit anderer als monatlicher Lohnperiode treten 
anstelle einer monatlichen Lohnperiode 3-Dekaden-Lohnperio- 
den, eine í^-víöchentliche Lohnperiode, zv/ei iM-tägige Lohn- 
perioden, ^  einwöchige Lohnperioden oder ein entsprechender 
AbrechnungsZeitraum. 

Ist die Beschäftigungsdauer kürzer als der Berechnungszeit- 
raum, so ist von der Beschäftigungsdauer auszugehen. 

3. Bei Verdiensterhöhungen durch Tarifvertrag oder einzelver- 
tragliche Vereinbarung, die vom Beginn des Berechnungszeit- 
raums bis zum Beginn des Urlaubs eintreten, ist von dem 
erhöhten Verdienst auszugehen. Tritt die Verdiensterhöhung 
während des Urlaubs ein, so ist das Urlaubsentgelt anteilig 
zu erhöhen. 

Sov;eit im Berechnungszeitraum der niedrigere Verdienst ent- 
halten ist, ist dieser um. den Prozentsatz zu erhöhen, um 
den die Tariflohnsätze oder der vereinbarte Lohn sich er- 
höht haben. 

Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge Kurz- 
arbeit oder Arbeitsausfällen (Arbeitsunterbrechungen aus 
betrieblichen Gründen) eintreten, bleiben bei der Berechnung 
des Urlaubsentgelts unberücksichtigt. 

k.   Bei Teilurlaub gilt das für den ersten Teilurlaub berechnete 
Urlaubsentgelt,auch für die weiteren Urlaubsteile. Eingetre- 
tene Verdiensterhöhungen, auch solche zwischen oder in den 
Teilurlauben, sind nach der vorstehenden Ziffer 3 zu behan- 
deln. 

Bei Verdienstminderungen kann eine neue Berechnung des ür-'' 
laubsentgelts gem. Ziffer 2 vorgenommen werden. 

5. Wechselt ein Arbeitnehmer im Laufe eines UrlaubsJahres von 
betriebsüblicher Arbeitszeit zu einer Teilarbeitszeit oder 
umgek-ehrt, so errechnet sich sein Urlaubsentgelt im gleichen 
anteiligen Verhältnis. 
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§ 9 

Einzeln eingebrachte Urlaubstage v;erden mi|: dem tatsächlich 
entstandenen Lohnausfall, entsprechend der für den einzelnen 
Arbeitnehmer geltenden regelmäßigen Arbeitszeit vergütet 
(Lohnausfallprinzip). 

§ lo    . 

Kann der Urlaub v/egen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 
oder teilweise nicht mehr gev.'ährt werden, so ist er abzugelten. 
Dies gilt nicht für den Teil des Tarifurlaubs, der den gesetz- 
lichen Mindesturlaub überschreitet, wenn der Arbeitnehmer 
durch eigenes Verschulden aus einem Grund entlassen viird, der 

Erläuterung: Die Grundsätze der Rechtsprechung über die rechts- 
mißbrächliche Geltendmachung von Url-aubsabgeltungsansprüchen 
bleiben unberührt. 

III. ERTEILUNG UND ZEITPUNKT DES URLAUBS 

§ 11 

Der Urlaub ist zusammenhängend zu gev/ähren, es "sei denn, daß 
dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. 

Der Urlaubsanspruch erlischt, sofern er nicht bis zum 31- März 
des folgenden Jahres geltend gemacht viird; eine Ausnahme hier- 
vor gilt dann, v;enn die V/artezeit für den Urlaub aus dem vor-' 
angegangenen Kalenderjahr erst nach dem 31. -•''-ärz erfüllt ist. 

§ 12 

Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubs- 
wünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, daß 
ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder 
Urlaubsvmnsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Ge- 
sichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. 

§ 13 

Bei V/erksferien haben diejenigen Belegschaftsmitglieder, die 
noch keinen Urlaubsanspruch haben oder deren Anspruch geringer 
ist, als die Dauer der V/erksferien, Anspruch auf Beschäftigung 
oder auf Bezahlung des ausfallenden Verdienstes. 

Diese» Belegschaftsmitglieder sind zur Leistung zumutbarier Ar- 
beit im Rahmen des Arbeitsvertrages verpflichtet. Belerschafts- 
mitglieder, deren Urlaubsanspruch höher ist," als die Dauer der 
Werksferien, erhalten ihren Resturlaub au einem Zeitpunkt, ■ 
v/elcher der betrieblichen Regelung überlassen bleibt. 
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IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Bestehende günstigere betriebliche, oder einzelvertragliche 
Urlaubsregelungen v/erden von dem vorstehenden Abkommen nicht 
berührt. 

§ 15 

Diese Vereinbarung gilt ab 1. Januar I980. 
Diese Vereinbarung kann mit zv/eimonatiger Frist, erstmals 
zum' 3o. April I985 gekündigt v/erden. 

Stuttgart, 13. Mai 1980. 

Landesverband der Bekleidungs- 
industrie für Baden e.V. 
Lahr 

Gevrerkschaft Textil-Bekleidung 
Bezirk Baden-V-'ürttemberg 
Stuttgart 



Berichtigung 

Der     Lamdesverband der Bekleidungsindustrie 
für Baden e.V., Lahr 

und die 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung 
Bezirk Baden-Württemberg, Stuttgart 

berichtigen, wegen der Änderung der Bezeichnung der Regie- 
rungsbezirke in Baden-Württemberg, den räumlichen Geltungs* 
bereich folgender Tarifverträge; 

1. Lohntarifvertrag vom 13.5.80 für die gewerblichen 
Arbeitnehmer der Bekleidungsindustrie in Baden 
(ohne Frotokollnotiz), wirksam ab 1. Mai 1980. 

2. Lohntarifvertrag für die berufsfremden gewerblichen 
Arbeitnehmer der Bekleidungsindustrie in Baden vom 
13.5.80, wirksaia ab 1. Mai 1980. 

3 Á Urlaubsabkoiiiiiien für die gewerblichen Arbeitnehmer 
1 der Bekleidungsindustrie in Baden vom 13.5.80, 
wirksam ab 1, Januar 1980. XY^ll \ül 1)^CT 

4. ürlaubsgeldaijjioitüiten ±up die ge\/t;rblichen Arbeitnehmer 
aer £»eK.lč;iuangsiadustrie in baden vom 13.5,ö0, v/ix*k- 
&5aii au 1. Januar 19£jü. 

5. Tarifvertrag über Vergütung für Auszubildende vom 
13. Hai ÖO, wirksara ab 1. Mai 1980. 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Tarifverträge lautet: 

"Räumlich:  Für den Regierungsbezirk Freiburg." 

Stuttgart, den 20. September 1980 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung  Landesverband der Bekleidungs- 
Bezirk Baden-Württemberg       Industrie füi/Baden e.V., Lahr 

(ji^ti^Ul-äyi /. 


